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Kantonalzürcher 

Volksinitiative zur Verbilligung  

der Krankenkassenprämien 

 

 

Gestützt auf Art. 29 der Kantonsverfassung und das Gesetz über das Vorschlagsrecht des 

Volkes stellen die unterzeichnenden, im Kanton Zürich stimmberechtigten Personen in 

Form einer allgemeinen Anregung folgendes Initiativbegehren: 

 

Begehren: 

 

"Es wird ein Einführungsgesetz, zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 

vom 18. März 1994 erlassen, das namentlich folgende Punkte enthält: 

 

-  Die jährlichen Beiträge von Bund und Kanton für Prämienverbilligungen Zugunsten von 

Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen (Art. 65 und 66 KVG) werden 

in vollem Umfang, ohne Kürzungen im Sinne von Art. 66 Abs. 5 KVG, eingesetzt; 

- die Bezugsgrenzen sind so anzusetzen, dass mindestens ein Drittel der Bevölkerung An-

spruch auf Prämienverbilligungen hat; 

- es ist ein System zu wählen, das gewährleistet, dass die Verbilligungsleistungen unmittel-

bar zur Reduktion der von den Versicherten zu bezahlenden Prämien eingesetzt werden 

und die Versicherten, welche die Bezugsbedingungen erfüllen, automatisch in den Ge-

nuss der Verbilligungen kommen (kein Gesuchs- oder Antragssystem).'' 

 

 

Begründung: 

 

Im Dezember 1994 hat das Schweizervolk das neue Gesetz über die Krankenversicherung 

(KVG) angenommen. Damit entfallen anfangs 1996 alle bisher von Bund, Kanton und Ge-

meinden an die Krankenkassen entrichteten allgemeinen Subventionen. Statt wie bisher 

Giesskannen-Subventionen an alle auszurichten, sollen Bund und Kantone künftig gezielte 

Prämienverbilligungen an Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen ge-

währen. Wer wieviel erhält, entscheiden die Kantone. Diese sind verpflichtet, je nach Fi-

nanzkraft einen bestimmten Teil der vom Bund vorgesehenen Zuschüsse aus eigenen 

Mitteln zu finanzieren. Es steht den Kantonen allerdings frei, den vom Bund vorgegebenen 

Subventionsrahmen nur teilweise auszuschöpfen; gemäss Art. 66 Abs. 5 KVG müssen sie 

jedoch mindestens die Hälfte der vorgesehenen Verbilligungszuschüsse in Anspruch neh-

men. 

 

Genau eine solche Reduktion planen die Sparpolitiker in der Zürcher Regierung: Von den 

für den Kanton bereitgestellten maximal 416 Millionen Franken für 1996 will Zürich nur ge-

rade 208 Millionen Franken beanspruchen und an die Versicherten ausrichten. Die Folgen 

wären fatal. Nur eine geringe Zahl von Versicherten käme in den Genuss von Prämienzu-

schüssen, und die Verbilligungswirkung wäre ungenügend; obligatorisch Versicherte, die 

heute schon Prämienzuschüsse erhalten, müssten gar mit höheren Prämien rechnen. 

 

Die Initiative fordert deshalb, dass der Kanton 

 

- grundsätzlich die vom Bund vorgesehenen Zuschüsse voll ausschöpft; 

- mindestens einem Drittel der Versicherten Zuschüsse gewährt; 



- die Zuschüsse zur unmittelbaren Reduktion der von den Versicherten entrichteten Prä-

mien einsetzt; 

- ein versichertenfreundliches Bezugssystem wählt. 

Mehrkosten gegenüber heute entstehen dem Kanton bei voller Ausschöpfung der Bundes-

zuschüsse keine. Der vom Kanton zu übernehmende Anteil ist sogar geringer als die heute 

von Kanton und Gemeinden ausgerichteten Prämienbeiträge. Zudem können Kanton und 

Gemeinden bei Fürsorgegeldern und AHV-Ergänzungsleistungen erhebliche Mittel einspa-

ren. Dank der Bundeszuschüsse fliessen Millionen an zusätzlicher Kaufkraft von Bern nach 

Zürich. Mit ihr können Arbeitsplätze gesichert werden. 

 

Beginn der Unterschriftensammlung: 8. September 1995 

 

Initiativkomitee: Walter Angst, PdA, Birmensdorferstr. 13, 8004 Zürich. Joachim Beck, Präsi-

dent GDP-Zürich, Schweighofstr. 396, 8055 Zürich. Franz Cahannes, Zentralsekretär 

GBI/Kantonsrat SP, Kleinalbis 78, 8045 Zürich. Ilde Cheridito, ZAK, Dohlenweg 24, 8050 Zü-

rich. Peter Frei, VPOD Zürich Städtische, Goldbrunnenstr. 121, 8055 Zürich. Hannes Lin-

denmeyer, Leiter Inlandhilfe SAH, Hohlstr. 86a, 8004 Zürich. Waldemar Lippmann, Präsident 

AVIVO Zürich, Friesenberghalde 9, 8055 Zürich. Corinne Schärer, Sekretärin VPOD Zürich 

Lehrberufe, Lägernstr 32, 8037 Zurich. Astrid Schelling, Kursleiterin SAH, Hirzerenstr 397, 

8606 Greifensee. Niklaus Scherr, Gemeinderat AL, Feldstr. 125, 8004 Zürich. Andreas 

Scheu, GBI-Sekretar, Limmatstr 265, 8005 Zürich. Thomas Schlepfer, VSU, Josefstr. 102, 

8005 Zürich. Franz Schumacher, SP, Wildbachstr. 48, 8008 Zürich. Ursi Urech, Gewerk-

schaft VHTL, Eichbühlstr. 62, 8004 Zürich. Anjuska Weil, Kantonsrätin FraP, Goldbrunnenstr. 

131, 8055 Zürich.  

 

Rückzugsklausel: Die Unterzeichnenden ermächtigen das Initiativkomitee, die Initiative zu-

gunsten eines Gegenvorschlags oder vorbehaltlos zurückzuziehen. 

 

 

Die Volksinitiative wurde am 4. März 1996 dem Büro des Kantonsrates eingereicht. 

 

 Staatskanzlei des Kantons Zürich 


